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Beschluss  
vom 26. Januar 2023  

Änderung der Gebührenverordnung der GDK vom 6. Juli 
2006  
 

Der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) 

 

in Erwägung: 

1. Gebühr für Auskünfte aus dem NAREG über eine Standardschnittstelle 

Analog zu den Bestimmungen in den bundesrechtlichen Registerverordnungen für das Medizinalberufe-
register, das Psychologieberuferegister und das Gesundheitsberuferegister1 enthält die Verordnung zum 
Register über die Gesundheitsfachpersonen NAREG (NAREG-VO) seit 2018 eine Regelung betreffend 
den Zugang zum nationalen Register der Gesundheitsberufe (NAREG) über eine Standardschnittstelle 
(vgl. Art. 11bis NAREG-VO). Die Standardschnittstelle ermöglicht Datenlieferantinnen und -lieferanten so-
wie öffentlichen und privaten Stellen, die mit der Durchführung von gesetzlichen Aufgaben betraut sind 
oder eine Aufgabe im öffentlichen Interesse erfüllen, Zugang zu den im NAREG öffentlich zugänglichen 
Daten. Durch die Anbindung seiner oder ihrer Systeme an die Schnittstelle kann der Nutzer oder die Nut-
zerin automatisiert Daten abfragen.  

Während in den bundesrechtlichen Registerverordnungen geregelt wird, dass öffentliche und private Stel-
len, welche eine Standardschnittstelle nutzen, nebst einer einmaligen «Anschluss»-Gebühr von maximal 
CHF 2'000.- auch eine jährliche Nutzungsgebühr von maximal CHF 5'000.- entrichten müssen2, fehlt eine 
entsprechende Regelung für das NAREG. Grundlage für die Gebührenerhebung im Zusammenhang mit 
dem NAREG ist die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 
18. Februar 1993 (IKV). Dort ist in Art. 12 Abs. 2 im Sinne einer Rahmenvorgabe einzig vorgesehen, dass 
für die Erteilung von Auskünften aus dem NAREG Gebühren in der Höhe von höchstens CHF 1000.- 
erhoben werden können. Die auf der IKV basierende Gebührenverordnung der GDK legt fest, dass für die 
Erteilung von Auskünften aus dem Register ein Gebührenrahmen von CHF 90.- bis CHF 130.- gilt.  

Bis anhin hat die GDK erst vereinzelten Stellen Zugang zum NAREG über eine Standardschnittstelle ge-
währt, wobei bis anhin keine Stelle diesen Zugang tatsächlich nutzt. Mit Gesuch vom 6. Oktober 2022 hat 
nun ein Spital einen Antrag auf Zugang über eine Standardschnittstelle eingereicht. Es benötigt den Zu-
gang für rechtlich vorgeschriebene Abklärungen im Zusammenhang mit der Nutzung von elektronischen 
Patientendossiers durch das Spitalpersonal. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Spitäler aus dem glei-
chen Grund Zugang zum NAREG über eine Standardschnittstelle beantragen werden und diese An-
schlüsse auch tatsächlich genutzt werden. Damit fallen beim Schweizerischen Roten Kreuz, welches das 
NAREG im Auftrag der GDK führt, Kosten an, die im Rahmen des geltenden Gebührenrahmens von 
CHF 90.- bis CHF 130.- gemäss Gebührenverordnung der GDK nicht gedeckt werden können. Grundsätz-
lich ist darum Art. 12 IKV mit einer spezifischen Gebührenregelung für die Einrichtung und Nutzung einer 
Standardschnittstelle zu ergänzen – analog zu den Regelungen in den bundesrechtlichen Registerverord-
nungen. Da eine Revision der IKV aber sehr aufwändig ist und das Inkrafttreten der revidierten IKV auf-

 
1 Art. 11 Registerverordnung MedBG; Art. 11 Registerverordnung PsyG; Art. 12 Registerverordnung GesBG. 
2 Art. 18 Abs. 1 Registerverordnung MedBG; Art. 19 Abs. 1 Registerverordnung PsyG; Art. 19 Abs. 2 Registerverordnung GesBG. 
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grund des notwendigen Ratifikationsverfahrens oft erst mehrere Jahre nach Verabschiedung einer Revi-
sion erfolgt, ist eine Übergangslösung nötig. Darum soll vorerst die Gebührenverordnung der GDK im 
Rahmen des bestehenden Spielraums von Art. 12 Abs. 2 IKV um einen zusätzlichen Gebührentatbestand 
für Auskünfte an öffentliche und private Stellen aus dem NAREG über eine Standardschnittstelle ergänzt 
werden.  

Die Höhe der Kosten für die Nutzung der Schnittstelle variiert je nach konsumierter Datenmenge. Die 
Nutzung erfolgt zudem nicht einmalig, sondern automatisiert in einem regelmässigen Rhythmus. Entspre-
chend soll von der öffentlichen oder privaten Stelle eine jährliche Gebühr von mindestens CHF 100.- und 
höchstens CHF 1'000.- erhoben werden, abhängig davon, zu wie vielen Berufsgruppen des NAREG sie 
über die Standardschnittstelle Zugang hat. Dies in Analogie zum Medizinalberuferegister und dem Ge-
sundheitsberuferegister, wo für die Berechnung der jährlich anfallenden Gebühr ebenfalls entscheidend 
ist, zu wie vielen Berufsgruppen die Nutzerin oder der Nutzer Zugang hat, und gesamthaft pro Nutzerin 
oder Nutzer höchstens CHF 5'000.- pro Jahr verlangt werden. 

 

2. Redaktionelle Anpassungen 

Das Datum eines Rechtserlasses bezieht sich auf den entsprechenden Beschluss der rechtssetzenden 
Instanz, das Datum des Inkrafttretens findet sich am Ende des Erlasses. Eine Teilrevision des Erlasses 
hat keine Neudatierung des Erlasses selber zur Folge, stattdessen wird das Inkrafttreten der revidierten 
Normen in einer entsprechenden Fussnote vermerkt.  

 

 

beschliesst: 

Art. 1: 
Die Gebührenverordnung der GDK vom 6. Juli 2006 wird wie folgt geändert:  

 Im Titel der Verordnung wird der Zusatz «mit Änderung vom 2. Juni 2016» ersatzlos gestrichen. 

 Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 2 wird neu unterteilt in 

 Buchstabe a: «Gebühr für die Erteilung von Auskünften aus dem Register CHF 90.- bis 130.-» 
(materiell unverändert). 

 Buchstabe b: «Jährliche Gebühr für die Erteilung von Auskünften aus dem Register an eine 
öffentliche oder private Stelle über eine Standardschnittstelle CHF 100.- bis 1'000.-» (neu) 

 Artikel 4 wird wie folgt angepasst: 

«Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit der revidierten interkantonalen Vereinbarung über die Aner-
kennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993 in Kraft.» 

Gleichzeitig wird in einer Fussnote zu Artikel 4 der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gebührenver-
ordnung («In Kraft getreten am 1. Januar 2008.») festgehalten. 

 Das Datum der Unterzeichnung am Ende des Erlasses wird auf den 24. August 2006 zurückge-
setzt und der damalige Präsident der GDK Markus Dürr sowie der damalige Zentralsekretär Franz 
Wyss bezeichnet. 

 

Art. 2 

Die Änderung der Gebührenverordnung der GDK tritt auf den 1. Februar 2023 in Kraft. 
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Art. 3 
Dieser Beschluss und die geänderte Gebührenverordnung der GDK werden auf der Webseite der GDK 
veröffentlicht. Der Beschluss ist zudem gemäss Art. 9 Abs. 2 der Interkantonalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993 in den kantonalen Amtsblättern zu pub-
lizieren. 

 

 

Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren  

Der Vorstand 

Bern, 26. Januar 2023 

 

 
 
 
 
Regierungsrat Lukas Engelberger 
Präsident GDK 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Generalsekretär 
 

 

 


